


Berlin soll vor 2045 klimaneutral 
werden – ein ehrgeiziges, aber  
realistisches Ziel. 
Damit reagieren wir auf die Folgen des Klimawandels und 
leisten unseren Beitrag, um die Ziele gemäß des Pariser 
Klimaschutzabkommens von 2015 zu erreichen. In diesem 
Abkommen hat sich die internationale Gemeinschaft darauf 
verständigt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad 
Celsius, möglichst jedoch auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Städte spielen dabei eine wesentliche Rolle, da mehr als 
die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten lebt. 
Gleichzeitig sind Städte von den Folgen des Klimawandels 
besonders stark betroffen – mit Hitzewellen, Starkregen und 
Stürmen. 

Berlin stellt sich seiner Verantwortung und setzt alles daran, 
so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Das Berliner 
Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) ist 
dabei unser Fahrplan. Es umfasst sowohl Maßnahmen, um 
die Klimaschutzziele zu erreichen, als auch Maßnahmen, um 
Berlin an die Folgen der Erderhitzung anzupassen. 

Doch Berlin kann nur klimaneutral werden, wenn die Stadt-
gesellschaft aktiv mitwirkt. Ich bedanke mich daher für Ihr 
großartiges Engagement für ein klimafreundliches Berlin. 

 

Manja Schreiner
Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
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DAS BERLINER KLIMASCHUTZ- UND  
ENERGIEWENDEGESETZ 

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz steckt  
den gesetzlichen Rahmen ab, um Berlin bis spätestens 
2045 klimaneutral zu machen. Das Gesetz legt unter 
anderem fest:  

 Die CO2-Emissionen müssen in Berlin bis 2030 
um 70 Prozent und bis 2040 um mindestens 
90 Prozent gegenüber 1990 sinken.

 Berlin setzt sich CO2-Minderungsziele für die 
Sektoren Energie, Gebäude, Wirtschaft und 
Verkehr für die Jahre 2025 und 2030 – droht 
die Verfehlung, müssen weitere Maßnahmen zur 
Treibhausgasminderung eingeleitet werden.

 Berlin steigt bis spätestens 2030 aus der 
klimaschädlichen Kohle aus und setzt dafür auf 
erneuerbare Energiequellen. 

 Das Land Berlin entwickelt sein Berliner Ener-
gie- und Klimaschutzprogramm weiter und 
überwacht dessen Umsetzung.

 Die Berliner Verwaltung geht mit gutem Beispiel 
voran: Senat und Bezirksämter sollen bis 2030 
klimaneutral arbeiten.

 Berlin leitet Maßnahmen ein, um sich an die 
Folgen des Klimawandels anzupassen.

Informationen zum Berliner Klimaschutz- und Energie-
wendegesetz unter: www.berlin.de/energiewendegesetz
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DAS DIGITALE INFORMATIONS- 
UND MONITORINGSYSTEM diBEK

Mit dem Klimafolgenmonitoring überprüfen wir, wie sich 
die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels vor Ort auswirken und pas-
sen unsere Strategien entsprechend an. Darüber hinaus 
erfassen wir die unmittelbaren Folgen des Klimawandels 
in Berlin.

DER GEMEINSAME FAHRPLAN AUF DEM WEG ZUR 
KLIMANEUTRALITÄT 

Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 
(BEK 2030) ist das zentrale Instrument, um Berlin klima-
neutral zu machen und die Hauptstadt an die Folgen des 
Klimawandels anzupassen. Das Programm umfasst mehr 
als 120 konkrete Maßnahmen, um CO2-Emissionen in den 
Bereichen Energie, Gebäude, Verkehr, Wirtschaft und 
Konsum einzusparen. 

Nicht nur Fachleute haben diese Maßnahmen entwickelt, 
auch die Stadtgesellschaft war daran intensiv beteiligt: 
Im „Klimabürger:innenrat“ haben 100 zufällig ausge-
wählte Berlinerinnen und Berliner über den Klimaschutz 
diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Politik erarbeitet. 

https://dibek.berlin.de/?lang=de
https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutz-in-der-umsetzung/bek-2030-umsetzung-2022-bis-2026/
https://www.berlin.de/klimabuergerinnenrat/dokumentation/



